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liegen, fallen lasse. Der Sachverständige Prof. Scharfetter will 

den Nachweis der signifikanten Korrelation fordern; er hält, um 

eine so wichtige Aussage, wie die nach der Pathogenität einer 

Meditationsart oder einer weltanschaulichen Bewegung zu treffen, 

epidemiologische Untersuchungen, die - unstreitig - in bezug auf 

TM nicht vorliegen, für unabdingbar. 

Nach Meinung des Senats kann der Nachweis einer gesteigerten 

Gefahrensituation nur auf der Grundlage einer signifikanten Korrela­

tion erbracht werden. Die von dem Sachverständigen Prof. Satura 

vorgetragene Methode der Beweisführung, die Gefährlichkeit der 

Transzendentalen Meditation im Wege hypothetischen Verstehens zu 

erkennen, genügt dagegen nicht. Dieses Verstehen ist wissenschaft­

lich nicht begründet. Der Sachverständige Prof. Scharfetter hat 

nämlich darauf hingewiesen, daß man sehr wenig darüber wisse, für 

welche Menschen Meditation gut ist, welche wenig davon profitieren 

können, welche unter bestimmten Techniken gefährdet sind und wie 

durch Qualifikation der Techniken Störungen vorgebeugt werden kann. 

Das gelte sowohl für Anfangs- als auch für fortgeschrittene Stadien. 

Er hat eine Meditation von täglich 2 x 20 Minuten als für das 

Gros der Menschen ganz harmlos und nicht als etwas bezeichnet, was 

mit Fug gefährlich genannt werden kann. Außerdem liegt bei längeren 

täglichen Meditationszeiten, insbesondere dem sog. "Runden", ein 

anderes Konzept zugrunde als das vom Sachverständigen Prof. Satura 

als gefährlich vermutete. Dann werden nämlich - wie aus den vorge­

legten Berichten ehemaliger TM-Anhänger und -Lehrer hervorgeht -

Körperübungen ("Asanas") und Atemübungen ("Pranayamas") eingebaut. 

Bei einer für die gesamte Gesellschaft so gewichtigen Angelegen­

heit, wie das Hervorrufen bzw. Auslösen von psychischen Schäden 

oder sogar Persönlichkeitszerstörungen sie darstellt', müssen im 

Rahmen der signifikanten Korrelation alle Beweisführungen als aus­

reichend angesehen werden, die ein einigermaßen verläßliches - ob­

jektives - Bild ergeben. Die von dem Sachverständigen Prof. 

Scharfetter für unabdingbar gehaltenen epidemiologischen Unter-

schungen würden einen etwa notwendigen Schutz vor psychischen 

Schäden über Gebühr erschweren. Im religiös-weltanschaulichen 

Bereich 
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Bereich wären Untersuchungsreihen mit zufällig gebildeten Ver­

gleichsgruppen zudem außerordentlich problematisch. Die Ver­

gleichbarkeit wäre zweifelhaft, weil nicht ausgeschlossen wer­

den kann, daß sich in der Gruppe der TM-Anhänger bereits ein er­

höhter Anteil präpsychotischer Persönlichkeiten befindet. Der 

Sachverständige Prof. Scharfetter hat darauf hingewiesen, daß 

Einzelbeobachtungen den Schluß nahelegen, vulnerable Individuen 

suchten alle möglichen Strategien, einen Halt zu finden, mit der 

Folge, daß die Zahl der psychisch Gefährdeten bei TM größer als 

in der allgemeinen Bevölkerung sein könnte, jedoch nicht sein müßte 

Ähnliches hat Prof. Ottosson in seinem Gutachten dargelegt. 

Darüber, daß TM-Praktizierende signifikant häufig gravierend 

psychisch auffällig werden, liegt hinreichend Gesichertes bisher 

allerdings nicht vor. 

Es fehlt schon an Zahlen darüber, wie viele Menschen TM aus­

üben. Die Kläger sprechen von 100.000 im Bundesgebiet Eingeführ­

ten. Diese von der Beklagten im übrigen bestrittene Zahl kann 

schon deshalb nicht zugrundegelegt werden, da nicht alle Einge­

führten weiterhin meditieren. Da diese Meditation vielfach 

einzeln ausgeübt wird, sind Schätzungen der Zahl der wirklich 

Praktizierenden sehr schwierig. Die Zahl der im Rahmen der TM-

Bewegung psychisch Entgleisten wird von den Klägern mit maximal 

25-30 angegeben. Auch darüber ist Gesichertes nicht bekannt. 

Die zum Vergleich heranzuziehenden Zahlen stehen auch nicht 

fest. Der Sachverständige Prof. Scharfetter hat auf die Häufig­

keit psychischer Störungen in der Bevölkerung hingewiesen, die 

Zahl der Schizophrenen mit 2-4 auf 1.000, die Zahl der jährlichen 

Neuerkrankungen auf 15-35 auf 100.000 beziffert und die besondere 

Gefährdung von Menschen unter 35 Jahren betont, eine Altersgruppe, 

die bei TM-Einführungen stark vertreten ist. Er hat ferner darauf 

verwiesen, psychische Schäden nicht psychotischen Ausmaßes seien 

noch viel häufiger anzutreffen. Nach offiziellen Verlautbarungen 

der Beklagten bedürfen jährlich 1,8 bis 2 v.H. der Bevölkerung 

dringend psychiatrischer bzw. psychotherapeutischer Behandlung. 

Unter 
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Unter - angenommen - 30.000 TM-Meditierenden - etwa ein Drittel 

der 100.000 Eingeführten - müßten sich danach etwa 540 behand-

lungsbedürftige Personen befinden. 

Alle drei vom Senat angehörten Sachverständigen vermuten eine 

Gefährlichkeit von TM für Menschen mit labiler Ich-Struktur. Diese 

sollen durch Depersonalisations- und Derealisationserlebnisse 

psychotisch reagieren können. Als belegte Kasnistik ist nämlich' 

bekannt, daß nicht richtig oder ungenügend geführte Meditation 

manchen Menschen schadet, wenn jemand z.B. im Verhältnis zu seinem 

Entwicklungsstadium oder im Verhältnis zu seinen Kräften zuviel 

meditiert, wenn er die Körperhaltung sowie die Atmung nicht be­

achtet und vor allem wenn er die Meditation mit Techniken kombi­

niert, die Bewußtseinsveränderungen hervorbringen, wie über­

mäßigem Fasten, Schlafbrechen und totalem Abbruch von der bis­

herigen Sozietät. Hinzukommt, daß die TM-Lehrer nicht in der 

Lage sind, psychosegefährdete Menschen zu erkennen - wie dies 

selbst Psychiatern nicht klar möglich ist - und daß der'von der 

TM-Bewegung entworfene Fragebogen als Mittel zum Ausschluß ge­

fährdeter Individuen ungeeignet ist. 

Das rechtfertigt die streitige pauschale Äußerung jedoch eben­

falls nicht; denn die Gefährlichkeit besteht danach nicht generell, 

sondern nur bei in bestimmter Richtung desponierten Menschen. 

Das müßte die Beklagte bei einer Äußerung berücksichtigen. Weiter 

müßte beachtet werden, daß nach den Untersuchungen und Kenntnissen 

des Sachverständigen Dr. Klosinski psychische Schäden bei einer 

Betätigung in der Transzendentalen Meditation nicht signifikant 

häufiger vorkommen, als im übrigen Bereich psychischer Beeinflus­

sung z.B. durch Hypnose, Autogenes Training, Psychoanalyse, 

Psychotherapien. Etwaige andere Äußerungen der Beklagten müßten 

so formuliert werden, daß erkennbar wird, in welch geringem Umfang 

heute zuverlässige Aussagen überhaupt möglich sind. 

d) Eine weitere Beweiserhebung war nicht erforderlich bzw. 

nicht möglich. Die hier entscheidende Frage der generellen Ge­

fährlichkeit der Transzendentalen Meditation ist dem Zeugenbeweis 

nicht 
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nicht zugänglich. Es handelt sich vielmehr um ein Beweisthema, für 

das nur die Anhörung von Sachverständigen als zulässiges Beweis­

mittel in Betracht kommt. Die signifikant häufige Korrelation 

läßt sich nicht auf der Grundlage einer oder mehrerer ärztlicher 

Praxen beurteilen. Zeugen, auch sachverständige Zeugen, können 

nur von einzelnen Patienten berichten, von Details des Störungs­

und Krankheitsbildes, ggf. von Vorerkrankungen, von Umfang und 

Art ihrer Betätigung in der Bewegung der Transzendentalen Medita­

tion - sofern die Patienten sich dazu geäußert haben - sowie ggf. 

von einem zeitlichen Zusammenhang zwischen Krankheitsausbruch bzw. 

-Verstärkung und meditativen Übungen. 

Die Anhörung weiterer Gutachter erschien dem Senat nicht not­

wendig. Die drei Sachverständigen, die vom Senat und von den Ver­

fahrensbeteiligten ausführlich befragt worden sind, machten einen 

unparteiischen und zu allen Fragen - soweit die heutige Wissen­

schaft sie überhaupt beantworten kann - sachkundigen Eindruck. 

Ihre Gutachten waren - jeweils für sich betrachtet - klar, voll­

ständig und widerspruchsfrei. Heinungsdifferenzen, wie sie hier 

in bezug auf die Notwendigkeit epidemiologischer Untersuchungen 

(Prof. Scharfetter) und Erklärungen durch Verstehen (Prof. Satura) 

auftraten, machten eine weitere Beweisaufnahme durch Sachver­

ständigenvernehmungen nicht nötig, weil das Gericht sich inso­

weit zu einer Entscheidung aufgrund eigener Beurteilung in der 

Lage sah. 

Eine weitere Aufklärung der Frage, ob die TM-Anhänger über­

durchschnittlich häufig psychische Schäden erleiden, wäre nur 

auf der Grundlage zusätzlicher Untersuchungen möglich. Da sie 

sich auf am Verfahren nicht Beteiligte erstrecken müßten, kann 

das Gericht sie nicht anordnen. 

II. Der Antrag zu 2) ist nur teilweise begründet. Die Kläger 

haben weder aus Art. 4 GG noch aus Art. 1 und 2 GG einen An­

spruch darauf, daß sich die Beklagte - mit Ausnahme der Bean­

standung konkreter Rechtsverstöße - nicht zum Finanzgebaren der 

TM-Bewegung äußert. 
Nicht 
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Nicht jede Erklärung dazu ist ein Eingriff in die Bekenntnis­

freiheit. Sachliche Informationen, z.B. über die Höhe der Kursge­

bühren, sind bei Vorliegen eines Informationsbedürfnisses der Be­

völkerung auch im Hinblick auf den Grundsatz religiös-weltan­

schaulicher Neutralität des Staates unbedenklich. Art. 1 und 2 GG 

schützen vor ehrverletzenden Äußerungen. Daß nicht jede Äußerung 

zum Finanzgebaren den Tatbestand der Ehrverletzung erfüllt bedarf 

keiner weiteren Darlegung. 

Der Senat hat der Beklagten die Äußerung untersagt, das Finanz­

gebaren der TM-Bewegung sei unseriös. Diese Äußerung ist in dem 

von den Klägern erhobenen generellen Unterlassungsbegehren ent­

halten und hinreichend konkretisierbar. Ihre Zulässigkeit ist 

seit Verfahrensbeginn Gegenstand des Prozesses. 

Diese Äußerung greift in die Bekenntnisfreiheit ein; sie ist 

geeignet, das Werben für die vertretene Weltanschauung nachhaltig 

zu beeinträchtigen. Sie berührt außerdem Art. 140 GG iVm Art. 137 

Abs. 3 Satz 1, Abs. 7 WRV. Danach ordnet und verwaltet jede Welt­

anschauungsgemeinschaft ihre Angelegenheiten - dazu zählen un­

zweifelhaft die Finanzen - selbständig innerhalb der Schranken 

des für alle geltenden Gesetzes. 

Die Beklagte leitet den Vorwurf unseriösen Finanzgebarens aus 

mehreren Einzeltatsachen und Einzelwertungen her. Soweit diesen 

ein berechtigtes Informationsbedürfnis der Bevölkerung zugrunde­

liegt, kann dem durch Einzeläußerungen entsprochen werden. Die 

streitige pauschale Äußerung ist jedoch unverhältnismäßig und da­

mit unzulässig. Im Vordergrund steht die abwertende Beurteilung. 

Interessenten können aufgrund dieser Äußerung ihr Verhalten nicht 

in konkreten Punkten einrichten, sondern nur generell Abstand 

nehmen von einer Begegnung mit der TM-Bewegung. 

Umfangreiches Grundvermögen zu erwerben und eine repräsentative 

Residenz einzurichten, kann keiner Weltanschauungsgemeinschaft 

verwehrt werden, solange es den Zwecken der Gemeinschaft dient. 

Wenn 
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Wenn das Finanzsystem der TM-Bewegung auf die Umgehung aller in 

Betracht kommenden Steuerpflichten angelegt sein sollte, wäre in 

erster Linie - durch die Landesfinanzverwaltungen - auf die Er­

füllung der Steuerpflichten hinzuwirken. 

Die Unübersichtlichkeit der Organisationsstruktur, die Begrün­

dung von "Scheinfirmen;! mit der Folge von Schwierigkeiten bei der 

Feststellung des Vertragspartners und bei einer etwaigen Zwangs­

vollstreckung sind für den mit der TM-Bewegung in Berührung kommen­

den Bürger zwar durchaus von Bedeutung. Es genügt jedoch ein warnen­

der Hinweis, sich insoweit Klarheit zu verschaffen, insbesondere 

schriftliche Vereinbarungen zu treffen. 

Von nicht unerheblicher Bedeutung für den Bürger ist auch die 

Höhe der Kursgebühren, die die Beklagte als exorbitant hoch, sach­

lich nicht gerechtfertigt, deutlich übersetzt bezeichnet hat. Der 

Senat braucht nicht zu entscheiden, ob diese Einzelwertungen zu­

lässig sind. Jedenfalls würden sie nicht die pauschale Äußerung 

unseriösen Finanzgebarens erfordern. Auch hier dürfte die sach­

liche Information über die Höhe der Gebühren für die einzelnen 

Kurse genügen. 

Daß TM-Mitarbeiter kein Entgelt erhalten - was in dieser Allge­

meinheit allerdings offenbar nicht zutrifft - und von der Bewe­

gung keine Altersvorsorge geschaffen wird, ist ebenfalls eine für 

den Bürger wesentliche Information, die die streitige Pauschal­

äußerung jedoch nicht rechtfertigt. 

^ | f 

Der Verkauf von Flugmatten und "Air-Med-Chairs" stellt - wie 

bereits dargelegt - keinen Betrug dar. Aus ihm die Unseriosität 

des Finanzgebarens herleiten zu wollen, wäre mittelbar eine 

staatliche Bewertung des Glaubens der TM-Anhänger und ist des­

halb nicht zulässig. 

III. Der Antrag zu 5) ist begründet. Soweit es sich um von der 

Beklagten erstelltes Informationsmaterial handelt und darin die 

TM-Bewegung den Jugendsekten, Jugendreligionen und Psychosekten 

zugeordnet 
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zugeordnet wird, folgt dies bereits aus der Begründetheit des 

Antrages zu 1). Die Bezeichnung als Psychogruppe ist nicht grund­

sätzlich anders zu beurteilen. Sie deutet auf psychologische Mani­

pulationen, auf fremdbewirkte, von der Gruppe bewußt und gezielt 

angesteuerte, vom einzelnen nach Eingliederung in sie nicht mehr 

steuerbare Veränderungen der Psyche hin. 

Die Versendung von Dritten erstellten Informationsmaterials, 

das solche Äußerungen enthält, ist ein mittelbarer Eingriff in 

die Bekenntnisfreiheit und ebenfalls ein Eingriff in eine weltan­

schauliche Auseinandersetzung. Durch die Weitergabe solchen 

Materials identifiziert sich die Beklagte mit dem Inhalt; andern­

falls würde sie es nicht verteilen. Dies gilt jedenfalls, solange 

eine deutliche Distanzierung davon nicht erfolgt oder die Versen­

dung so umfangreich ist, daß sie allein als Beeinträchtigung der 

Bekenntnisfreiheit gewertet werden muß. 

IV. Die Anträge zu 1), 3) und 6) sind aus dem Rechtsinstitut 

des öffentlich-rechtlichen allgemeinen Folgenbeseitigungsanspruchs 

begründet. 

Aus der Bindung der vollziehenden Gewalt an Gesetz und Recht 

(Art. 20 Abs. 3 GG) ergibt sich ihre Verpflichtung, die zurechen­

baren rechtswidrigen Folgen ihrer Amtshandlungen wieder zu be­

seitigen. Dabei ist der Zustand herzustellen, der beständige, wenn 

sie die rechtswidrigen Folgen nicht herbeigeführt hätte, 

vgl. BVerwG, Urteil vom 19. Juli 1084 
- 3 C 81.82 - in: NJW 1985, 817. 

Die Unterlassung insbesondere der in diesem Verfahren streiti­

gen Äußerungen erscheint nicht ausreichend, um den Zustand wieder­

herzustellen, der vor den mündlichen und schriftlichen Erklärungen 

des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit bestanden 

hat. Diese Darstellung wirkt nämlich im Bewußtsein der Öffentlich­

keit fort. Die von den Klägern erstrebte Richtigstellung ist ge­

eignet, zu einem der früheren Situation entsprechenden Zustand 

beizutragen, 
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einzutragen, ohne zugleich anderen Verfassungsbestimmungen, ins­

besondere dem Grundsatz religiös-weltanschaulicher Neutralität des 

Staates, zu widersprechen. 

1. Der erste Absatz im Antrag zu 1) der erstrebten Richtigstel­

lungserklärung stellt klar, daß die Beklagte die Begriffe Jugend­

sekte/Jugendreligion in bezug auf die Bewegung der Transzendentalen 

Meditation nicht aufrecht erhält. Der Einschub "wegen der mit die­

sem Begriff in der Öffentlichkeit verbundenen Vorstellungen" stellt 

dabei die Begründung dar, weshalb die Beklagte die streitigen Be­

griffe nicht weiter verwenden wird. Eine Distanzierung von der Er­

klärung des Nichtaufrechterhaltens kann ihm nicht entnommen werden. 

Der erste Satz des zweiten Absatzes ist im Hinblick auf den Wort­

bestandteil "Jugend" in Jugendreligion/Jugendsekte zur Richtig­

stellung geeignet. Er entspricht auch inhaltlich den Gegebenheiten: 

Das TM-Programm wendet sich an die gesamte Gesellschaft. Der zweite 

Satz dieses Absatzes steht in Beziehung zu dem Vorwurf strafbarer 

Handlungen (Freiheitsberaubung, Betrug) und psychologischer Mani­

pulation. Beides ist - wie dargelegt - für die Bewegung der Trans­

zendentalen Meditation nicht belegt. Der letzte Satz des zweiten 

Absatzes gibt positiv formuliert das Ergebnis der wegen der Äuße­

rung "TM kann zu psychischen Schäden oder zu einer Persönlichkeits­

zerstörung führen" durchgeführten Beweisaufnahme wieder. 

Die Richtigstellungserklärung ist nicht um den Satz erweitert 

worden, die Bundesregierung habe keine Anhaltspunkte dafür, daß 

das Finanzgebaren der TM-Bewegung nicht ihrer ideellen Zielsetzung 

entspreche, wie die Kläger dies nach Schluß der mündlichen Ver­

handlung schriftsätzlich beantragt haben. Zur sachlichen Ausein­

andersetzung mit diesem Begehren hätte die mündliche Verhandlung 

wiedereröffnet weroen müssen, was die Kläger nicht einmal bean­

tragt haben. Eine Wiedereröffnung von Amts wegen war nicht ange­

zeigt, nachdem die Kläger selbst zur Beschleunigung gedrängt und 

die angebotene Fortsetzung der Verhandlung an jedenfalls einem 

weiteren Sitzungstag abgelehnt hatten. 

2. Die Bekanntgabe der öffentlichen Stellen und Verbände gibt 

den Klägern die Möglichkeit, sich durch eigene Aktivitäten um 

die 
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die Wiederherstellung des früheren Zustandes zu bemühen. 

3. Da die streitigen Erklärungen des Bundesministers für 

Jugend, Familie und Gesundheit über dessen Pressedienst verbreitet 

wurden, ist im Wege der Naturalrestitution ebenfalls diese Ver­

breitungsart zu wählen. Nicht zu beanstanden ist dabei, daß die 

Kläger diesen Antrag nicht auf die Richtigstellungserklärung be­

schränken, sondern die Veröffentlichung des Tenors erstreben. Dies 

dient der objektiven Information der Bürger. 

V. Der Senat teilt nicht die Auffassung der Kläger, daß das 

Gericht aus der Schutzpflicht des Staates gegenüber Religions­

und Weltanschauungsgemeinschaften verpflichtet ist, die Ansprüche 

der Kläger - sofern möglich - auf Art. 1 Abs. 1 iVm Art. 2 Abs. 1 

GG zu stützen, um ihnen das Vorgehen gegen - andere - Gegner der 

Bewegung (z.B. die Kirchen und die Medien) mittelbar zu erleich­

tern. Es kann dahinstehen, welchen Umfang eine aus Art. 4 GG her­

zuleitende Schutzpflicht des Staates zugunsten von Religions­

und Weltanschauungsgemeinschaften im Einzelfall haben könnte und 

unter welchen Voraussetzungen ein Gericht ggf. einer auf Erfüllung 

einer konkretisierten Schutzpflicht gerichteten Klage stattzugeben 

hätte. Keinesfalls geht die Schutzpflicht soweit, daß die Gerichte 

bestimmte Anspruchsgrundlagen zu wählen hätten. Mittelbare, un­

verbindliche Hilfen zu geben, rechnet nicht zu den Aufgaben der 

Gerichte. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 und 2 VwGO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus 

einer entsprechenden Anwendung von § 167 Abs. 2 VwGO sowie aus 

§ 167 Abs. 1 VwGO iVm §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO analog. 

Die Revision hat der Senat nicht zugelassen, weil die gesetz­

lichen Voraussetzungen nicht gegeben sind, § 132 Abs. 2 VwGO. 

Die Rechtssache hat insbesondere keine grundsätzliche Bedeutung. 

Es handelt sich zwar - soweit ersichtlich - um das erste Beru­

fungsverfahren wegen staatlicher Äußerungen über eine der acht 

neuen 
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neuen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften. Inhalt und 

Umfang der einschlägigen Rechtssätze zur Bekenntnisfreiheit sowie 

zur religiös-weltanschaulichen Neutralität und Parität des Staates 

sind aber höchstrichterlich geklärt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Nichtzulassung der Revision kann innerhalb eines Monats 

nach Zustellung dieses Urteils durch einen Rechtsanwalt oder 

einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule (§ 67 Abs. 1 

VwGO) beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-

Westfalen in 4400 Münster, Aegidiikirchplatz 5, durch eine 

noch innerhalb derselben Frist zu begründende Beschwerde an­

gefochten werden (§ 132 VwGO). 

Auch ohne Zulassung kann unter den Voraussetzungen des 

§ 133 VwGO innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils 

durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer 

deutschen Hochschule bei demselben Gericht Revision eingelegt 

werden, die spätestens innerhalb eines weiteren Monats zu be­

gründen ist (§ 139 VwGO). 

Dr. Bischoff Dr. Heveling ist an der 
Unterschrift durch Urlaubs­
abwesenheit gehindert. 

Dr. B i s c h o f f 

D r . B r o s s o k 

B e s c h l u ß 

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 40.000,-- DM 

festgesetzt (§ 14 Abs. 1 Satz 1, § 13 Abs. 1 Satz 1 GKG, § 5 ZPO). 

Dieser Beschluß ist unanfechtbar (§ 25 Abs. 2 Satz 2 GKG). 

Dr. Bischoff Dr. Heveling ist an der Dr. Brossok 
Unterschrift durch Urlaubs­
abwesenheit gehindert. 

Dr. Bischoff 




